
 Wir bieten keine Wohnungssuche an. 

 ‚Therapie statt Strafe‘ (§35 BtMG) geht im  
 Männervollzug über den internen Sozialdienst der JVA. 

 Im Frauenvollzug sind wir für den  
 §35 BtMG zuständig. 

 Wir arbeiten nicht in der Sozialtherapeutischen  
 Anstalt. 

ACHTUNG!

 Wer sind wir? 

Koordination 

JVA Bremen – VAL 25 

 0421 361 – 15410 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitarbeitende des EVB-Pools | 

Zuständig im Männervollzug 

Kompetenz Centrum | Sonnemannstr. 6 |  
28239 Bremen 

Hoppenbank e.V.

 0421 696 – 44 520   EVB@hoppenbank-ev.de

Verein Bremische Straffälligenbetreuung 

 0421 696 – 44 521  info@vbs-bremen.de 

Platz für Ihre Notizen

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Mitarbeitende des EVB-Pools | 

Zuständig im Frauenvollzug 

Am Fuchsberg 3 | 28239 Bremen 

Hoppenbank e.V. 

 0421 361 – 19576   EVB@hoppenbank-ev.de

EVB-Pool

Gefördert durch Die Senatorin für Justiz und Verfassung der Freien 
Hansestadt Bremen & Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, In-
tegration und Sport. 

 Entlassungsvorbereitung durch den  
Verein Bremische Straffälligenbetreuung  

 und den Hoppenbank e.V. 



 Was macht der EVB-Pool? 

Der EVB-Pool vermittelt in Einrichtungen für die Zeit 

nach der Entlassung aus der JVA Bremen: 

Betreutes Wohnen Übergangswohnen für Haftentlassene 

Therapie Ambulante und/oder stationäre Behandlung für 

Alkohol- und Drogensucht 

Eingliederungshilfe Cleane WGs, Wohnen für Substitu-

ierte oder stationäres Wohnen in und außerhalb Bremens 

  

 Wer kann mit uns arbeiten?  
Inhaftierte Männer und Frauen im Erwachsenenvollzug 

der JVA Bremen, die nach ihrer Entlassung mit Sozial-

arbeitern oder Sozialarbeiterinnen zusammenarbeiten 

möchten. 

 Wie kommen Sie in den EVB-Pool? 

Im Männervollzug Sie werden 1 Jahr vor Endstrafe  

mit der Verlegung auf die VA 25 gefragt, ob Sie Unterstützung 

benötigen.

Bei einer vorzeitigen Entlassung sprechen Sie mit 

ihrem Sozialdienst, dem VAL oder dem AP.  

Auch wenn Sie eine ‚Geldstrafe‘ (Ersatzfreiheits- 

strafe) verbüßen, sprechen Sie bitte mit den Beamten. 

Im offenen Vollzug oder im Frauenvollzug  

melden Sie sich ebenfalls bei dem Vollzugspersonal oder dem 

Sozialdienst. 

 Sie möchten Unterstützung annehmen? 

 Sie haben konkrete Ziele und Wünsche? 

 Sie brauchen eine Struktur? 

 Sie möchten Ihre Sucht nach der Haft behandeln lassen? 

 Sie planen eine vorzeitige Entlassung und suchen eine 
 Einrichtung?  

 Sie haben Angst, dass Sie Ihre Ziele allein nicht erreichen? 

 Sie brauchen nach der Haft einen geschützten Raum? 

  Wie arbeitet der EVB-Pool? 

 Ziel ist immer die Vermittlung von Hilfe für die Zeit nach der  
 Entlassung. 

 Sie bekommen eine feste Ansprechperson des EVB-Pools bis zum  
 Tag der Haftentlassung. 

 Alle Schritte werden mit Ihnen zusammen besprochen. 

 Wir helfen bei der Suche nach Einrichtungen und  
 unterstützen bei der Kontaktaufnahme.  

 Wenn Sie möchten, klären wir Ihren Plan mit dem Gericht und der  
 Bewährungshilfe ab. 

 Sobald Sie gelockert sind, begleiten wir Sie bei Ausgängen. 

 Wir beantragen mit Ihnen zusammen die Kosten. 

 Auch mit den Krankenkassen, den Arbeitsämtern und den  

 Jobcentern nehmen wir Kontakt auf. 

EVB-Pool

 Natürlich können Sie uns immer  
 einen Antrag schreiben, uns anrufen  
 oder innerhalb der JVA ansprechen! 


